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Pflegegeld 

Wiederaufnahme der Pflegegeldbegutachtung im Rahmen 

von Hausbesuchen 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Mit Mail vom 13. März 2020 wurde seitens des Sozialministeriums mitgeteilt, dass auf-

grund des Corona-Virus die Pflegegeldbegutachtungen, insbesondere zum Schutz der be-

sonders gefährdeten Personengruppe, ab 16. März 2020 ausgesetzt werden sollen.  

Zur Wiederaufnahme der Begutachtungen nach dem BPGG wird Folgendes ausgeführt: 

Nach Einschätzung des Sozialministeriums können die Begutachtungen ab 25. Mai 2020 

wieder durchgeführt werden. 

In der Beilage wird ein von der PVA vorgelegtes Konzept zur Wiederaufnahme von Pflege-

geldbegutachtungen im Rahmen von Hausbesuchen zur Kenntnisnahme übermittelt. 

Im Sinne einer bundeseinheitlichen Vorgehensweise wird seitens des Sozialministeriums 

empfohlen, dass die in der Beilage erwähnten Maßnahmen von allen Entscheidungsträ-

gern umgesetzt werden. 

Zusätzlich sollte darauf hingewiesen werden, dass die von den Sachverständigen verwen-

deten Schutzmaterialien von diesen eigenständig, standardgemäß zu entsorgen wären. 
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Punkt 4 sollte lauten: 

4. Bereitstellung von medizinischem Mund-Nasenschutz (MNS-Masken) und Einmal-

handschuhen 

Medizinischer Mund-Nasenschutz (MNS-Masken) und Einmalhandschuhe… 

Weiters finden wir es für sinnvoll, dass zu Beginn für 3 Wochen die schriftliche Ankündi-

gung von Hausbesuchen zum Zweck einer Beschleunigung der Abläufe ausgesetzt und aus-

schließlich eine telefonische Terminvereinbarung innerhalb von 48 Stunden vor einem ge-

planten Hausbesuch vorgenommen werden. 

Beilage 

Mit freundlichen Grüßen 

8. Mai 2020 

Für den Bundesminister: 

Mag. Manfred Pallinger 

Elektronisch gefertigt

 

1945/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage zu Frage 12 von 2

www.parlament.gv.at




	Pflegegeld Wiederaufnahme der Pflegegeldbegutachtung im Rahmen von Hausbesuchen
	Sehr geehrte Damen und Herren!

		2020-05-15T15:42:58+0200
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-07-09T18:13:30+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




